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Editorial

Neue Berufskrankheit: 
„Plattenepithelkarzi­
nome oder multiple 
aktinische Keratosen 
der Haut durch natür­
liche UV-Strahlung“

 

Liebe Leserinnen und Leser,

Nun ist sie endlich da, die Bekanntgabe 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
(BMAS) vom 1.7.2013 – IVa 4-45222-Haut-
krebs durch UV-Licht. Sie finden in diesem 
Heft den Nachdruck der mit Datum vom 
12. August 2013 im gemeinsamen Ministe-
rialblatt publizierten Empfehlung des Ärzt-
lichen Sachverständigenbeirats „Berufs-
krankheiten“ beim BMAS in die Anlage 1 
zur Berufskrankheiten-Verordnung folgende 
neue Berufskrankheit aufzunehmen: „Plat-
tenepithelkarzinome oder multiple aktini-
sche Keratosen der Haut durch natürliche 
UV-Strahlung“.

Wir möchten uns für die Genehmigung 
bedanken, die wissenschaftliche Begründung 
für die Berufskrankheit „Plattenepithelkarzi-
nome oder multiple aktinische Keratosen der 
Haut durch natürliche UV-Strahlung“ in der 
Zeitschrift „Dermatologie in Beruf und Um-
welt“ nachdrucken zu dürfen.

Den Anstoß zu dieser neuen Berufs-
krankheit haben Mitglieder der ABD gege-
ben, nachdem die die IARC (International 
Agency for Research on Cancer) im Jahre 
1992 Sonnenstrahlen als kausal für bösartige 
Hauterkrankungen eingestuft hat [7]. Bereits 

im Jahre 1994 wurde das Thema „Hautkrebs 
durch berufliche UV-Strahlung“ im Rah-
men des 3. Kongresses der Arbeitsgemein-
schaft für Berufs- und Umweltdermatologie 
(ABD) vom 24. bis 26. November 1994 in 
München thematisiert. Seit dieser Zeit ha-
ben wir uns kontinuierlich wissenschaftlich 
mit dem Thema Hautkrebs durch berufliche 
UV-Strahlung als mögliche neue Berufser-
krankung beschäftigt und im Jahre 2000 die 
Arbeit „Lichtinduzierter Hautkrebs als Be-
rufskrankheit?“ im Zbl Arbeitsmedizin pub-
liziert [5]. Durch diese Publikation wollten 
wir den Ärztlichen Sachverständigenbeirat 
auf die Thematik aufmerksam machen und 
zur wissenschaftlichen Diskussion beitragen. 
Die sorgfältige Aufarbeitung der Weltlitera-
tur in Form eines systematischen Reviews 
mit Metaanalyse war eine wichtige Voraus-
setzung, um die epidemiologische Grundla-
ge für eine neue Berufskrankheit zu schaffen 
[1, 10, 11]. Zusätzlich wurden Messungen 
solarer UV-Expositionen zur Bewertung der 
Expositionslevel in der Bevölkerung und 
an Arbeitsplätzen im Freien in Deutschland 
durchgeführt [8]. Die besondere Herausfor-
derung bestand darin, die Personengruppe 
abzugrenzen, die in erheblich höherem Grad 
als die übrige Bevölkerung gefährdet ist, wie 
es das deutsche Berufskrankheitenrecht für 
die Aufnahme einer Krankheit in die Liste 
der Berfuskrankheiten fordert [6].

Mit der Publikation der wissenschaft-
lichen Begründung sind nun endlich die 
derzeitigen Eckpunkte der neuen Berufser-
krankung festgelegt: Es handelt sich um Plat-
tenepithelkarzinome (PEK) oder multiple 
aktinische Keratosen der Haut, die durch na-
türliche berufliche UV-Strahlung verursacht 
wurden. Mit der gewählten Krankheitsbe-
zeichnung wird der medizinischen Erkennt-
nis Rechnung getragen, dass es sich bei AK 
und invasiven PEK der Haut um eine kon-
tinuierlich fortschreitende Hautkrebserkran-
kung handelt, die durch jahrzehntelange ku-
mulative UV-Strahlenexposition verursacht 
wird, wie dies in besonders intensiver Weise 
durch eine langjährige berufliche Tätigkeit 
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im Freien gegeben sein kann. Allerdings kön-
nen aktinische Keratosen als intraepitheliale 
Neoplasien und obligate Ausgangsstadien ei-
nes PEK nur dann als Berufserkrankung an-
erkannt werden, wenn sie multipel auftreten. 
Damit wollte der Verordnungsgeber wie bei 
vielen anderen Berufskrankheiten auch Ba-
gatellfälle bewußt ausschließen. Was ist nun 
aber unter „multiple aktinische Keratosen“ 
zu verstehen? Hierzu gibt der Verordnungs-
geber in der wissenschaftlichen Begründung 
eine klare Definition: „Als multiple im Sinne 
dieser Berufskrankheit gelten aktinische Ke-
ratosen wenn sie:
–– mit einer Zahl von mehr als 5 pro Jahr 

einzeln oder
–– konfluierend in einer Fläche von größer 

als 4 cm2 (Feldkanzerisierung) auftre-
ten.“

Damit ist für das Krankheitsbild einer 
möglicherweise anzuerkennenden berufs-
bedingten Hautkrebserkrankung durch na-
türliche UV-Strahlen eine klare Definition 
vorgegeben. Es sollten daher nur solche 
Hautkrebsfälle gemeldet werden, die die-
se klinischen Bedingungen erfüllen. Bei 
invasiven PEK der Haut ist dies nicht wei-
ter schwierig. Bei „multiplen aktinischen 
Keratosen“ sollte aber in der Berufskrank-
heitsmeldung nachvollziehbar beschrieben 
werden, ob und wo eine Feldkanzerisierung 
vorliegt oder falls sich die BK-Anzeige auf 
einzelne Aktinische Keratose (AK) bezieht, 
dass mindestens 6 AK innerhalb eines Jahres 
diagnostiziert wurden. Wie bei jeder Berufs-
krankheit muss die Diagnose im Vollbeweis 
gesichert sein. Dies bedeutet eine zweifels-
freie Sicherung der Diagnose, wobei in der 
wissenschaftlichen Begründung unter Punkt 
8 (Anzeigekriterien für einen begründeten 
Verdacht) zu lesen ist, „für aktinische Ke-
ratosen ist die histologische Untersuchung 
nicht dringend erforderlich“. Hintergrund 
dafür ist, dass ein erfahrener Dermatologe 
eine AK in der Regel zweifelsfrei diagnosti-
zieren kann und der Verordnungsgeber einen 
invasiven Eingriff ausschließlich aus rechtli-
chen Überlegungen (Beweissicherung) ver-
meiden wollte. Die medizinische Indikation 
zur histologischen Sicherung bleibt hiervon 
unberührt. Bei unklarer Diagnose oder dem 

Verdacht auf eine beginnende Invasion ist 
eine histologische Sicherung der Diagnose 
unverzichtbar.

Die Anzeige einer solchen Hautkrebser-
krankung ist mit eine BK-Anzeige zu erstat-
ten. Der Hautarztbericht ist dafür nicht ge-
eignet. Solange diese Hautkrebserkrankung 
noch nicht in der Anlage 1 der Berufskrank-
heiten-Verordnung aufgenommen ist, muss 
sie nach wie vor als „Wie-Berufskrankheit“ 
nach § 9 Abs. 2 behandelt werden. Die Mel-
dung setzt daher nach wie vor auch das Ein-
verständnis des Versicherten voraus.

Was aber tun, wenn der klinische Tatbe-
stand noch nicht erfüllt ist, wenn weniger als 
6 AKs einzeln pro Jahr aufgetreten sind? In 
der wissenschaftlichen Begründung ist hier-
zu nachzulesen: „Aktinische Keratosen, die 
diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können 
sich zu multiplen aktinischen Keratosen oder 
invasiven Plattenepithelkarzinomen weiter 
entwickeln. Daher können Maßnahmen nach 
§ 3 der Berufskrankheitenverordnung ange-
zeigt sein.“ Es ist also dringend notwendig, 
geeignete Präventionsmaßnahmen im Kon-
sens mit den UV-Trägern zu entwickeln und 
zu formulieren, damit eine Gleichbehand-
lung von betroffenen Patienten gewährleistet 
werden kann.

Eine Verbesserung von Maßnahmen 
der primären Prävention ist dringend erfor-
derlich. In einer kürzlich erschienen Über-
sichtsarbeit konnte gezeigt werden, dass das 
Sonnenschutzverhalten bei Berufstätigen 
selbst mit langjähriger Außenbeschäftigung 
meistens unzureichend ist und eine hohe un-
geschützte UV-Strahlenexposition besteht 
[9]. Gleichzeitig belegen verschiedene Inter-
ventionsstudien, dass durch entsprechende 
gesundheitspädagogische Maßnahmen das 
Sonnenschutzverhalten bei Berufstätigen mit 
Außenbeschäftigung signifikant verbessert 
werden kann [9]. Es bestehen ausgezeichnete 
Möglichkeiten der primären Verhältnis- und 
Verhaltens-Prävention von Hautkrebserkran-
kungen; insbesondere muss das Sonnen-
schutzverhalten von Beschäftigten in Außen-
berufen verbessert werden.

Neben Maßnahmen der primären Prä-
vention müssen aber auch geeignete Maß-
nahmen der sekundären und tertiären Prä-
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vention entwickelt und bei den betroffenen 
Personengruppen umgesetzt werden [3]. 
Heutzutage bestehen ausgezeichnete Prä-
ventions- und Therapiemöglichkeiten von 
In-situ und invasiven PEK der Haut. Durch 
eine konsequente und frühzeitige Therapie 
von In-situ PEK der Haut kann der Übergang 
in invasive PEK und eine spätere Metastasie-
rung praktisch immer verhindert werden [4]. 
Daher stellen AK, die singulär oder multipel 
auftreten können, immer eine Behandlungs-
indikation dar [12]. Durch eine konsequente 
und rechtzeitige Therapie der AK können 
invasive PEK verhindert werden und damit 
auch teurere Therapiekosten, insbesondere 
stationäre Krankenhausbehandlungen, und 
Rentenleistungen vermieden werden [4]. Im 
Vergleich dazu sind die regelmäßige Kont-
rolluntersuchung beim Dermatologen und 
dann gegebenenfalls erforderliche Thera-
pie relativ preiswert und einfach ambulant 
durchzuführen. Bei rechtzeitiger und kon-
sequenter dermatologischer Therapie ist die 
Prognose daher im Allgemeinen sehr gut und 
es können rentenberechtigende MdE-Fälle 
vermieden werden. Dies sollte auch in der 
Überarbeitung der Bamberger Empfehlun-
gen Teil 2 Hautkrebserkrankungen [2] Be-
rücksichtigung finden.

Als Fazit sollten PEK und multiple akti-
nische Keratosen als Berufskrankheit gemel-
det werden, wenn folgende Kriterien erfüllt 
sind:
–– Es sollte zu der zum Zeitpunkt der Tu-

morerstmanifestation bereits kumulativ 
erworbenen UV-Strahlenexposition in 
SED eine mindestens 40%ige zusätzli-
che berufliche UV-Strahlenexposition 
vorliegen. Ein 50-Jähriger muss dazu im 
Durchschnitt beispielsweise mindestens 
15 Jahre ganztägig im Freien gearbeitet 
haben.

Zusätzlich sollten folgende klinische Kri-
terien erfüllt sein:
–– Die Diagnose muss im Vollbeweis ge-

sichert sein. Hilfreich ist es dabei stets, 
wenn zumindest einmal die Diagnose der 
Hautkreberkrankung auch histologisch 
gesichert wurde.

–– Der Hautkrebs muss in einer Körperloka-
lisation aufgetreten sein, die unmittelbar 

durch berufliche UV-Strahlen in der kon-
kreten Arbeitstätigkeit betroffen war.

–– Ob ein chronischer Lichtschaden der 
Haut notwendige Voraussetzung für die 
Anerkennung ist, lässt sich mit der vor-
handenen Literatur nicht belegen, wird 
aber derzeit in einer wissenschaftlichen 
Studie überprüft. Ein Lichtschaden ist je-
doch wichtiges Stützkriterium zur Beur-
teilung des Ausmaßes der UV-Belastung 
bzw. -schädigung. Daher sollte die Licht-
schädigung in beruflich exponierten Kör-
perregionen stärker ausgeprägt sein als 
in den Körperregionen, die vor allem in 
Freizeit und Urlauben der UV-Strahlung 
exponiert sind.

–– Der Lichthautlichttyp spielt grundsätz-
lich keine Rolle für die Anerkennung, 
da dieser sowohl das berufliche wie auch 
das außerberufliche Risiko beeinflusst. 
Er hat aber einen Einfluss auf den mögli-
chen Zeitpunkt des Auftretens eines PEK 
oder von AK der Haut.

Thomas L. Diepgen, Heidelberg 
und Hans Drexler, Erlangen
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